
Hygiene-Regeln  

zur Eindämmung des Coronavirus   

Maincamping Lichtenfels 

 

Unabhängig vom Hygiene-Regeln des Maincampingplatzes sind die aktuell gültigen 

gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Kontaktverbot sowie Hygiene- und Abstandsregeln 

auf dem Maincampingplatz Lichtenfels einzuhalten. Die aktuellen Bestimmungen finden sie 

u.a. unter folgendem Link: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/ 

 

Es gelten darüber hinaus folgende Regelungen, die zum Schutz unserer Gäste und zur 

Eindämmung des Corona-Virus getroffen werden: 

➢ Um einen ausreichenden Schutz vor dem Corona-Virus zu gewährleisten, bitten wir 

Sie, weiterhin die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern sowie das Tragen einer 

Gesichtsmaske (FFP2-Maske oder medizinische Maske) in sämtlichen Räumlichkeiten 

sowie deren Zugängen und Wartebereichen einzuhalten. Wir weisen darauf hin, dass 

dies auch beim Betreten oder Verlassen der Räumlichkeiten und ggf. beim Warten 

auf den Eintritt von Bedeutung ist.  

➢ In den gemeinschaftlichen Sanitäranlagen dürfen nur die nicht abgesperrten Anlagen 

genutzt werden. Sollten alle nutzbaren Plätze belegt sein, ist der Zutritt zu den 

Sanitäranlagen nicht gestattet. Die Mund-Nase-Bedeckung sollte nur zur Körperpflege 

abgenommen werden.  

➢ Auch in den gemeinschaftlich genutzten Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist die 

Abstandsregel von mind. 1,5 Metern einzuhalten.  

➢ Vom Besuch und der Unterbringung im Maincampingplatz Lichtenfels sind 

ausgeschlossen: 

o Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten 

o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere (s. Anmeldeformular. Das Formular wird einen 

Monat aufbewahrt und muss dem zuständigen Gesundheitsamt auf 

Anforderung weitergegeben werden) 

o Gäste, die während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sich 

unverzüglich zu isolieren und dürfen Räumlichkeiten unseres Campingplatzes 

nicht mehr betreten. Sie haben so rasch wie möglich den Aufenthalt zu 

beenden und haben Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Sie haben den 

Platzbetreiber schnellstmöglich zu informieren, sollten sie aufgrund der 

Symptome positiv auf Covid 19 getestet werden. 

➢ Die Türen zu den Räumlichkeiten sind möglichst geöffnet zu halten um eine möglichst 

gute Belüftung zu erhalten. Türklinken etc. sind nach Möglichkeit nicht zu berühren. 

➢ Der Platzwart wird einen Stellplatz zuweisen, den Weisungen des Platzwarts ist Folge 

zu leisten. Kein Gast hat Anspruch auf einen bestimmten Stellplatz 

Die Stadt Lichtenfels behält sich ausdrücklich vor, den Vertrag vorzeitig und mit sofortiger 

Wirkung zu beenden, sollten die Regelungen des Hygienekonzepts nicht eingehalten 

werden.         
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